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Sachverhalt

Im Sommer diesen Jahres fand eine Gebarungseinschau der Abteilung Gemeinden des Amtes der NÖ Landesregierung statt. Schwerpunktmäßig wurden die Haushaltsjahre 2009 und 2010 geprüft. 

Festgestellt wurde, dass die bereits bei der Gebarungseinschau im Jahre 2007 geforderte Gebührenanpassung nicht durchgeführt wurde. Im August diesen Jahres wurden deshalb seitens des Landes NÖ der Gemeinde die Bedarfszuweisungen gesperrt. Die Aufhebung der Sperre konnte vom Bürgermeister nur mit der Zusage einer Gebührenanpassung in den Bereichen der Hundeabgabe, Friedhofsgebühren und Wassergebühren erreicht werden.

Der Gebührenhaushalt der Friedhofsverwaltung ist stark defizitär. 2004 fand die letzte Gebührenerhöhung statt, wobei nur die Beerdigungsgebühren erhöht wurden. Die Grabstellen- und Verlängerungsgebühren sind seit 1991 unverändert. 
Der Rechnungsabschluss 2009 weist einen Abgang von € 79.031,-- aus. Um gleichzeitig die Ausgaben zu reduzieren wurden die Leistungen für das Ausschachten und Schließen der Grabstellen neu ausgeschrieben. Dabei konnte eine Kostenreduktion von ca. 4,5% erreicht werden. Beide Maßnahmen sollen annähernd zu einer Kostendeckung führen.   
Bgm Mag. Ram stellt zur Beratung und Beschlussfassung an den Gemeinderat folgenden 

Antrag

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Fischamend  möge nachfolgende Friedhofsgebührenordnung beschließen.

Friedhofsgebührenordnung

nach dem NÖ Bestattungsgesetz 2007

für die Friedhöfe der Stadtgemeinde Fischamend
§ 1

Arten der Friedhofsgebühren

Für die Benützung des Gemeindefriedhofes werden eingehoben:

a) Grabstellengebühren

b) Verlängerungsgebühren

c) Beerdigungsgebühren

d) Enterdigungsgebühren

§ 2

Grabstellengebühren

(1)
Die Grabstellengebühr für die Überlassung des Benützungsrechtes auf 10 Jahre bei Erdgrabstellen und Urnengrabstellen bzw. auf 30 Jahre bei Gruften beträgt für


a) Erdgrabstellen bis zu 4 Leichen




€    500,-- 


b) Urnennischen bis zu 2 Urnen




€    450,-- 

c) Gruften
bis zu 3 Leichen




€ 2.000,--

                 
bis zu 6 Leichen




€ 4.000,--

            
bis zu 12 Leichen




€ 8.000,--
 


2) Bei Erdgrabstellen und Urnennischen beträgt die Grabstellengebühr für Leichen von Kindern bis zu 10 Jahren die Hälfte des in Abs. 1 festgelegten Gebührensatzes. 


§ 3

Verlängerungsgebühren

(1)
Für Erdgrabstellen und Urnennischen wird die Verlängerungsgebühr (für die weitere Verlängerung des Benützungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit dem gleichen Betrag festgesetzt, der für solche Gräber als Grabstellengebühr zu entrichten ist.

(2)
Für Gruften wird die Verlängerungsgebühr (für die weitere Verlängerung des Benützungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit einem Drittel des Betrages festgesetzt, der für solche Gräber als Grabstellengebühr zu entrichten ist.

§ 4

Beerdigungsgebühren

(1)
Die Beerdigungsgebühr (für das Öffnen und Schließen der Grabstelle und die Bereitstellung des Versenkungsapparates) beträgt bei


a) Erdgrabstellen bis  zu 4 Leichen



€  500,--


b) Erdgrabstellen mit Deckel (blinde Gruften)

€  600,-- 


c) Gruften






€  700,-- 


d) Beisetzung von Urnen in Erdgrabstellen


€  110,-- 

e) Beisetzung von Urnen in Erdgrabstellen mit Deckel
€  210.--  


e) Urnennischen





€    80,--

(2)
Die Beerdigungsgebühr von Leichen von Kindern beträgt die Hälfte der im Absatz 1 festgesetzten Gebührensätze.

§ 5

Enterdigungsgebühr

Die Enterdigungsgebühr für die Enterdigung einer Leiche beträgt das Zweieinviertelfache der jeweiligen Beerdigungsgebühr.

§ 6

Schluss- und Übergangsbestimmungen

Diese Friedhofsgebührenordnung tritt mit 30.12.2010 in Kraft.
angeschlagen:

abgenommen:

Der Bürgermeister

Wechselrede:  StR Bayer, Bgm Mag. Ram, StR Ing.Rausch, Bgm Mag. Ram, GR Selzer, GR Strauss, Bgm Mag. Ram, StR Bayer, 
Beschluss:     Der Antrag wird angenommen.
Abstimmungsergebnis:           14 Stimmen dafür (Liste Ram, ÖVP)
                                           11  Gegenstimmen (SPÖ, Liste Schuh)
